
Verein der Hundefreunde 

Pfungstadt 08 e.V. 
im Hundesportverband Rhein – Main e.V. 
 

 

 

 
 

 

Hausanschrift 

Verein der Hundefreunde 08 e.V. ankverbindung: Vorstand: 

Christian-Meid-Str. 33 Volksbank Darmstadt e.G. Dr. Ulrich Schmitt 

64319 Pfungstadt Konto-Nr.: 43 214 Thomas Weber 

 BLZ:          508 900 00 Uwe Hinz 

AGR Darmstadt Ver.-Reg.Nr. 5VR 833 Bankverbindung 
Volksbank Darmstadt - Mainz 
IBAN DE20 5519 0000 0193 5320 17 
BIC:  MVBMDE55 

eMail: vdh08pfungstadt@gmail.com 

www.hundeplatz-pfungstadt.de 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die hier formulierten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ ergänzen die Satzung gemäß den Vorgaben 
in § 3 (Beiträge, ...) und § 4 (Mitgliedschaft). 
 

1. Grundsätzliche Besonderheiten 
- Beitragsfrei sind alle Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende 
- Jugendliche zahlen einen ermäßigten Beitrag 
- Familien zahlen einen Familienbeitrag 
- Jeder Hundeführer kann an einer Übungsstunde kostenlos teilnehmen  

(Schnupperstunde). 
 

2. Beiträge und Gebühren 
a. Jahresbeiträge (können nur von der MGV festgelegt werden) 

- Erwachsene    72,00 € 
- Familienbeitrag  120,00 € 
- Jugendlicher    25,00 € (nur bis Vollendung des 18. Lebensjahres) 
 

b. Gebühren Übungsstunden (für Nicht-Mitglieder) 
- 20-er Karte  80,00 € 
- 5-er Karte   25,00 € 

 

3. Regelung des Eintritts in den Verein 
a. von aktiven Hundeführern 

Bevor eine Mitgliedschaft nach § 4 der Satzung zustande kommt, muss der Hundeführer mindes-
tens 20 Übungsstunden absolviert haben (Gebühren gemäß Punkt 2b). 
 

b. von anderen Personen 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

 

4. Arbeitseinsätze 
Jedes volljährige Mitglied (mit Ausnahme von Vorstand und Ausbildern), das Angebote des Vereins 
in Anspruch nimmt (Teilnahme an Übungsstunden), ist verpflichtet pro Kalenderjahr 10 Arbeitsstun-
den zu leisten; diese können im Rahmen von anberaumten Arbeitstagen oder von Veranstaltungen 
erbracht werden. Pro nicht geleistete Arbeitsstunde wird der Betrag von 10,00 € am Ende des Ka-
lenderjahres in Rechnung gestellt.  

 

Mit Inkrafttreten dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen tritt die bisher gültige außer Kraft. 
Diese Geschäftsbedingungen sind nicht in das Vereinsregister einzutragen. Punkt 2a kann gemäß Sat-
zung nur von der Mitgliederversammlung geändert werden, alle anderen Punkte liegen in der Verantwor-
tung des Vorstandes. 
 
 
Der Vorstand, am 16. Februar 2024 


